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Die Einwohnergemeinde Härkingen unterbreitet dem Regierungsrat 

den allgemeinen Bebauungs,Q_lari (Zonenplan) zur Genehmigung. Das 

entsprechende Baureglement wurde vom Regierungsrat mit Regie 

rungsratsbeschluss Nr. 3154 vom 31. :l'llai 197 4 bereits genehmigt. 

Der Zonenplan lag in der Gemeinde vom 14. Dezember 1972 bis· 

19. Januar 1973 öffentlich auf.· Innert dieser Frist-gingen 

74.Einsprachen ein, von denen noch 7 an die Gemeindeversamm- 

• lung; ·wei tergezogen wurden. Von diesen Beschwerden wurden eine 

zurückgezogen und 6 abgewiesen~ Ein Beschwerdeführer erhebt 

gegen den Entscheid der Gemeindeversammlung vom 7. Mai 1974, 
. . . 

mit dem der Zonenplan genehmigt urid·seirie Beschwerde abgewie- 

sen wurde, beim Regierungsrat Beschwerde • 

Der Regierungsrat stellt fest und zieht in Erwägung: 

1. In formeller Hinsicht ist das Verfahren richtig durchgeführt 

worden. Die Einwohnergemeinde Härkingen hat aufgrund des Re 

gierungsratsbeschlusses Nr.>6031 vom 15. November 1963 vor 

gängig zwei Teilbebauungspläne erlassen~ Mit RRB Nr. 646 vom 

10. Februar 1970 genehmigte der Regierungsrat denTeilbe 

bauw.igsplan "HärkingenNord", mit RRB Nr. 1714.vom 7. April 
... , l_ . ·- • ·. -. " • • • • . 

1970 den Bebauungsplan ''Indus.t!'iegebiet". Die Gebiete beider 

~läne, welche.durch_den vorliegenden Bebauungsplan abgeändert 

oder doch.erweitert; werden sollen, bildeten als Bestandteil 

d es Zonenp.Lanea G0gens~and der, .Auflage, eo daae .Einsprachen 

und Beschwerden gegen Planungsmassnahme~, die sA.oh auf diese 

Gebiete beziehen, angebracht werden konnten. 
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2. In materieller Hinsicht sind folgende Bemerkungen anzubringen: 

("' 

a) Bei der Behandlung des Bebauungsplanes "Industriegebiet" 

im Jahre 1970 hat der Regierungsrat einen Streifen von ca. 

250 Meter Breite längs der Gemeindegrenze Härkingen-Gunzgen 

von der Genehmigung auegeebhl.oaaen , Im vorgelegten Zonen 

plan ist die in der Weise vom Kanton zurückversetzte Zo 

nengrenze des Industriegebietes nördlich der projektierten 

Expressstrasse wieder um.ungefähr 50 Meter.nach Östen ver 

legt worden. 

Die im Regierungsratsbeschluss aus dem Jahre 1970 (RRB 

Nr. 1714) dargelegten Argumente für die Erhaltung des 

Grünstreifens westlich der Gemeindegrenze haben nach wie 

vor Gültigkeit. Der Vergrösserung der Industriezone kann 

nicht zugestimmt werden:, da sich seit dem Jahre 1970 keine 

neuen Gesichtspunkte ergeben haben.·Nach Aussagen der Ge 

meindebehörden und des P~aners wurde diese Vergrösserung 

im übrigen irrtümlich vorgenommen, da: für- die Ausarbeitung 

des Zonenplanes ein Exemplar des Bebauungsplanes "Industrie 

gebiet'' v0rwendet wörden war,· auf welche~'.die vom Regierungs 

rat seinerzeit verfügte Zonengrenze.ni(:)ht eingezeichnet war. 
• • • • • O • ••• •W• •• • •-•• •• -•••• .. • ••'• •: "" •• • •A •• -~- :.- : .. :., • ::. ~' • 

Diese Aussagen werden zudem erhärtet durch das Schreiben der 
. . . 

Einwohnergemeinde Härkingen vom 21. Jurri ·197 4, in welchem 

ausdrücklich erklärt wurd~, dass der Gemeinde nichts anderes 

übrig geblieben sei, als den RRB vom 7. Aprii 1970 zu respek 

tieren. 

Südlich der. projel,ctierten Expressstrasse isj;- ebenf'a.Ll.a , auf 

Begehr en der, Gr_µ,ndeigentümerin_. Delisca AG,. ed.ne Vergrösse 

rung. der Iriduat r-Lez one µm einen Landstreifen von ca. 20 Meter 

vorgenommen wor~,en. Dä eae .1/Jinzonung kann ebenf'a'l.La , aus 

grundsätzlichen Ue ber-Legungerr.. m cht bewiJ.) .. igt werden. Die .. ' ' ' ' ' , . . . 

Delisca AG ist unter anderem Eigentümerin des Grundstückes . . . . .;, ·: . _.' ··. . ' .', . . . . . 

GB Nr. 437 E,· das mit. dieser.Einzonung ganz in das Industrie- . .. . . . •,... . . . .. 
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.-gebiet zu liegen·kommt. Dafür besteht aber kein sachlich ge 

rechtfertigter Grund. Die seinerzeit vom Regierungsrat vorge 

nommene Begrenzung der Zone folgte der Baulinie der even 

tuell zu bauenden Ueberführuhgsstrasse über die projektier 

te Expr0ssstrasse, womit:die Ueberbaubarkeit ihrer Parzelle 

keineswegs beeinträchtigt ist~ Die Delisca AG hat zudem 

westlich des Grundstückes GB Nr. 437 E noch weiteres In 

dustrielarid, das ebenfalls dfir Ueberbauung zugeführt werden 

kann. Es besteht jedenfalls kein.Erfordernis, dass 

Zonengr@nze mit der Parzellengrenze übereinstim 

muss (vgl. Besprechung der Kantonalen Planungsstelle 

16~ März 1972 mit Delisca AG). Eine Einzonµng.kommt 
. ' . ' .. . . - . : .. ~ . . ~ 

im heut Lgen Zeitpunkt nicht_, iJ?, Frage, da ,dte. ~es'f'mte 

Verkehrserschlies~ung in dies~m Gebi~t,no9h;:qu w~~ig 

abgeklärt ist (vgl. RRB Nr. 1714 vom 7. April.19J.p). Das 
't. ., 
t; 

Industriegebiet der. Gemeinde Hi;i.rkingen erfährt somit 
' . . . .. ·. . . . '' . 

keine Aenderungen. Die vom füpg:i;erungsrat. bereits fest- 
. . '' ·-• . - ... 

gelegten Abgrenzungen behalten ihre Gültigkeit. 

b) Nach der Auflage d~s Zonenplanes der Gemeind~ Här,kingen 
. . . .' . ' ' ,_ 

wurde vom 25. Juni bis.24: Jµli 1973 ,qer.~lan ~e,;r pro- 
visorischen Schutzgebiete .nach dem Bundesbeschlµss über . ,· . . . . . . . ' .. ' 

dringliche Massnahmen auf . q9~.- Ge bd e t e d~r ~a~planung 

vom 29. März 1972 (BMR) ~µfgelegt. Dieser Plan stand 
·.) '· 

im Gegensatz zum generellen l\a..nali~ationsprqjekt, des- 

•·· 

sen Perimeter als Abgrenzung des Baugebie.tes herange 

zogen worden war. Die D~ff~renz besteht auch noc,h gegen- 

über dem zu genehmigend,eri Zonenplan. Im Gebiet "Rain 

acher" ist ein grösseres Gebiet, welches die Gemeinde 

als3?augebiet vorsieht, nach dem BMR-Plan der Landwirt 

echaf t.sz.one zugeteilt. Es erit atand . somit ein Nutzungs 

planschutzgebiet: (Konfliktgebiet B2uzone / Landwlrt 

schaftszone), ~egen welches während. der Planauflage 

Einsprachen eingingen von der Gemeinde Härkingen und 

drei privaten Einsprechern. Diese Einsprachen wurden 
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·, • alle mit RRB Nr. 2236 vorn 26. April 1974 abgewiesen. 

·· ,·:Aus '-diesem Grund ist im vorliegenden Zonenplan die 

entsprechende Anpassung an qen B~JR-Plan vorzunehmen. 

Pie im Zonenplan,als Einfamilienhauszone II. Etappe 

bzw •. als Zone für öffentliche Bauten im "Rainacher" 

au~geschiedenen Gebiete werden deshalb in dem im ga- 
-- -•. 

nelupigten Zonenpla:n bezeichneten Ausmasse von der,Ge- 

.n~hrnigung ausgenommen. Dieses Gebiet_ stellt Landwirt 

schaftsgebiet. dar. Für die Begründung dieser I:Jichtge 

nehmigung wi:rd auf RRB Nr. 2236 vom 26. April 1974 

verwiesen. 

c) Im,BMR--Plan ist auf dern Gebiete der Gemeinde Härk:i.ngen 
. . 

ein.weiteres Nutzungsplanschutzgebiet ausgeschieden. 

Es handelt sich um das Ortsbild längs der Mittelgäu 

strasse vom·Restaurant Lamm bis•zum Restaurant Pflug. 
. . . 

Diesem Gebiet ist die im Zonenplan braun angemalte 

Fläche (Dorfkern-Erhaltung) anzupassen. 

d) Nach dem vorliegenden Zonenplan kommen verschiedene 

Baugebiete näher als 200 Meter an die Autobahn zu lie 

gen. Im Nordwesten der Gemeinde handelt es sich um einen 

Streifen Einfamilienhauszone entlang der Strasse "Im 

Feld", welcher zum grössten Teil.Uherbaut ist und um 

G die Gewerbezone' .. welche schon im Bebauungsplan "Härkin 

gen Nord" enthalten war. Gege)'.l diese Zonenausscheidungen 

ist nichts einzuwenden. Hingegen ist im Nordosten des 

,,,,. Gerneindegebietes eine W3-Zone I. und II.. Etappe und eine 

·w2~z6ne in unmittelbarer Nähe der Autobahn geschaffen 

worden. Jenseits, d.h~ nördlich ·der Autobahn liegt noch 

eine Einfamilienhauszone und'eine Zone für öffentliche 

Bauten. Gegen diese beiden Zonen und die W2-Zone ist 

ebenfalls nichts einzuwenden, weil diese Gebiete schon 

weitgehend Überbaut sind und· weil d i.e : topographischen 
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Verhältnisse die Wirkung von Immissionen her-abae t z.en , 

Die W3-Zone ist dagegen unzweifelhaft übermässigen· 

Immissionen der Autobahn ausgesetzt. Nach den kommenden 

Richtlinien des Bundes ist jede Bautätigkeit in einer'ge 

wissen Nähe der Autobahn entlang zu verbieten.· Wenn die 

se Richtlinien auch noch nicht rechtskräftig sind, so kann 

doch der Regierungsrat_ · bei der Prüfung der Zweckmässig- 

ke i t der Planung ohne __ Willlcür auf diese Richtlinien ab 

stellen, 'Die.geplante W3-Zone liegt topographisch un 

günstig. Sie·licgt in ihrer grössten En:tfernung nur 

200 Meter von der Autobahn entfernt und ist ungeschützt 

dem Lärm,der Autobahn ausgesetzt. 

Es wird deshalb vom Kantonalen Tiefbauamt geprüft, ob diese 

Zone unter d.e'r Auflage von. gew_:j.ssen Schutzmassnahmen 

geduldet w_erden kann. Wenn dies, der Fall ist, wird es 

indessen unumgänglich. sein, für die Ueberbauung dieser 

.Zone spezif;lle Bebauungspläne zu verlangen, welche 

über die Gcstal tung der S_chutzmassnahmen Aufschluss 

geben. Da die Abklärungen noch eine gewisse Zeit in 

Anspruch nehmen.werden und die Gemeinde auf· die Geneh 

migung des Zonenpl~nes d:r;ängt, wird der Entscheid über 

die-Genehmigung der w3.,..zone entlang der Autobahn vor 

läuf~g ausgesetzt. 

3. Das von der Gemeinde eingereichte Exemplar des Zonenplanes 

weist ein ungeeigneteß Format auf. Es wird deshalb verlangt, 

dass der Zonenplan in z:wei Blätter geteilt wird (ev. Auf- 
. .. t· '''1 '. . ', 1 . . 

teilung in einen Zonenplan Dorfgebiet und einen Zonenplan 

Industriegebiet). 

II. 

1. J.Vli t Schreiben vom 21 •. J.Vla_i +9.7 4 erhebt d Le Firma Sonnegg 

Immobilien AG, . 0lten, c/.o St~dt/Land-Jmmobilien AG, Begi- 
. . .. .• ! ,. • ' . 
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b~chstrasse 47, 8000 Zürich, als Eigentümerin der Grund 

stücke GB Nr. 1473 und 144.9 (bzw. 250 und 3B) beim Regie 

rungsrat Beschwerde gegen den Entscheid der Gemeindever- 
. . . 

sammlungder EinwohnergemGinde Härkingen vom 7. Mai 1974. 
Die ,.Beschwerdeführerin wird vertreten durch Dr. Rudolf 

Steix;ier, .. Fürsprech und Notar, 01 t en , 

Die Beschwerdeführerin stellt das R8chtsbegehren, die 

-- Grundstücke GB Härkingen Nr •. 1474 und 1449 seien in die 

Industr:iezon:e einzubeziehen (unter Kosten- und,Entschä 

diguhgsfolgen). Als Begründung ihrer Beschwerde macht 

·di~.Beschwerdeführerin unter Hinweis auf die Beschwerde 

schrift an die Gemeindeversammlung im wesentlichen folgen 

des ge;t.tend: 

a) Bei der seinerzeitigen Güterzusammenlegung in der Ge 

meinde Härkingen seien der Sonnegg-Immobilien AG als 

Ersatz für ihr Land im Dorfkern zwei Parzellen in der 

künftigen Industriezone zugeteilt worden. Die Gemeinde 

habe dann, gemäss ihrem Versprechen, in dem anschliessend 

aufg~legten Zonenplan 11Industriegebiet".diese. beiden Par 

z.e Ll.en Nr. 1473 und 1449 zum Industriegebiet geschlagen, 

, ··.:wobei .dä e Industriezone bis an die Grenze der Gemeinde 
• _., .... ·-· '1 _;_. • • 

J3J.µizgen, _q1.µ.§lgedehnt worden sei. D.ieser Plan sei von der 
. .. . ···-·· -~ -~ .. 

Gemeindeversammlung am 17. Februar 1970 genehm:i,gt worden. 

Der Einzonung dieser beiden Parzellen seien längere Ver 

handlungen der Beschwerd~führerin mit den zuständigen 

Beamten'des Melioratiönsamtes und des Natur- und Vogel- 

. schutzes,~den Herren Hammer und Arh vorausgegangen. Die 

se hätten zur Bedingung gemacht, dass das unter Natur~ 

schutz stehende "Erlenwäldchen" saniert würde. Es sei 

der Sonnegg Immobilien AG ein Näherba.urecht auf 20 Meter 

zugesichert worden • 

b) Di~ '.Bes·chwei.defüh~erin macht weiter gel t end , sie habe 

danach' vbi/der· 'Delisci~ AG' welcher sie e Lrr Teflstück-' 
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ihres Landes verkauft hätte, vernehmen müssen, dass die 

Einzonung der genannten Grundstücke Nr. 1449 und 1473 
vom Regierungsrat gar nicht genehmigt worden sei. Ihr 

sei der RRB Nr. 1714 von 7. April 1970, mit dem' diese 

Aende·rung wider Treu und Glauben vorgenommen worden sei, 

ni.e mitgeteilt worden. Dieser Beschluss hätte ihr als 

Betroffene in extenso mitgeteilt werden müssen, damit 

sie ihre Rechte hätte wahren können. Eine Publikation 

im Amtsblatt genüge nicht. 

( 

·c} Weiter wird ·zur· Begründung des Antrages auegef'ühr t , die 

Regierung habe den Fehler der Planung eingestanden. An- 
lässl:i,qh .einer Besprechung zwischen Herrn Heer und dem 

d,amaligen Regi.erungsrat Herrn Ri tschard am 30. Juni 1971 
4abe dieser erklärt, der Entscheid des Regierungsrates 

sei unhaltbar und widerspreche allen Regeln des Rechtes. 

.An der Sitzung vom 5. August 1971, welche hierauf ange- . . . . 

setzt worden sei, hätt~n sodann auch Herr Hammer und Herr 

Lisser erklärt, grundsätzlich nichts gegen die Ueberbauung 

.des zur Diskussion stehenden Streifens zu haben, 

wenn ~ich eine gute Industrie niederlassen· würde 

.( vgl. Beschwerdeschrift an die Gemeindeversammlung, 

S. 2). Die Herren Lisser und Hammer hätten Herrn I{eer 

di~ Zusicherung abgegeben, dass _in Berichtigung der 
···. w

0

:i.llkürlichen Aendorung eine Ausdehnung der Industrie..: 

zone auf die Grundstücke der Beschwerdeführerin er 

folgen weide (vgl. Beschwerdeschrift an den R~gie-: 

-;U11gsrat, S~3). Aufgrund dieser Zusagen habe die 

Beschwerdeführerin von weiteren Schritten abgesehen. 

d) Schliesslich wird geltend gemacht, die Gemeinde Här 

kingen verschanze sich bei ihrer Begründung nur hinter 

dem RRB Nr. _1714 vom 7. April 1970. Die Argumerr; ation, 

die Gemeinde besitze genügend Industrieland, sei eine 
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blasse Ausrede,.sei doch das Bedürfnis 1970, als die 

Gemeinde di,e. gleich_en .Grundstücke eingezont habe, das 

g,leiche gewesen.. Der Gemeinde sei zudem bekannt gewe 

sen, dass die genannten, kantonalen .,Stellen die oben 

beschriebenen Zusicherungen abgegeben hätten. Aus all 

diesen Gründen seien die O-rundstücke GB Nr. 1473 und 

1449 in die Industriezone einzubeziehen. Andernfalls 

hätte die Sonnegg-Immobilien AG der seinerzeitigen 

Güterzusammenlegung nie ,zugestimmt. 

2 .• .Die Einwohnergemeinde nimmt mit Schreiben vom 21. Juni .197 4 
zu der Beschwerde _,_wie folgt Stellung: 

Dass.die Gemeinde mit der Einzonung der Parzellen der Be 

schwerdeführerin einverstand~n wäre, habe sie an·c1er Ge 

meindeversammlung vom 17. Februar 1970 dokumentiert. Nach 

dem.aber der Regierungsrat diese Grundstücke von der Ge 

nehmigung ausgenommen habe, sei ·ihr nichts anderes übrig 

geblieben,· als den RRB vom 26. April 1970 zli respektieren. 

Es· .ae i, aber nicht zutreffend, dass die Gemeinde zur Zeit 

der Güterzusammenlegung hinsichtlich einer späteren·Ein 

zonungYor-apr-echen abgegeben habe , Es sei d ania.La gar nicht 

bekanrit g~wesen, ob in Härkingen Uberhau~t eine ·Industrie 

zone geplant sei. 

3. Die Beschwerdeführerin ist _als Eigentümerin der Grund 

stücke GB Hi;irkingen Nr. 1473 und 1449, bzw. Nr. 3B und 

.. 250 zur Führung der_ Beschwerde legitimiert. Da diose 

rechtzeitig etngereicht wurde, ist auf sie einzutreten. 

a) Die Beschwerdeführerin führt .in ihrer Beachwe rd e an, 

beim Verfahrer:-1 über den Erlass des . Tei_lzonenplanes 

"Industriegebiet" seien in der Hinsicht formelle Feh 

ler begangen worden, als ihr der RRB vom 7. April 1970 
t . • • '. • . • ~-- . . . 

nicht in oxtenso zugestellt wor~en sei. Auf diesen Vor- 
- . 

behalt ist nicht einzutroten, denn die Beschwerdeführerin 
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ist gar nicht beschwert. Sie erhält das rechtliche Gehör 

im gegenwärtigen Verfahren. 

b) Die Sonnegg-Immobilien AG verlangt, dass ihre beiden 

Grunds.tücke GB Nr. 3B · und 250 in d i,e Jnduat.rü ozone auf 

zunehmen seien. 

Schon im Herbst 1970, bei der Genehmigung des Teilzonen 

planes "Indu.striegebiet" legte die Gemeinde dem Regie 

rungsrat einen Plan vor, der eine Industriezone bis zur 

Gemeindegrenze Härkingen-Gunzgen vorsah, obwohl schon 

anlässlich .der Besprechungen zwischen den kantonalen 

Behörden und der Gemeinde festgelegt worden war, dass 

westlich der Gemeindegrenze ein Grünstreifen von unge 

fäh~ 250 Metern Breite bestehen ~leiben soll. In diesem 

Grünstreifen .bef'Lnd.en sich die beiden Grunds.tücke der 

Beschwerdeführerin.. Der Regierungsrat stell1e im RRB 

vom 7 •. April 1970 fest: "Im südlichen Teil dieses Grün 

gürtels befindet sich übrigens das. Na'tur-achu'tz.r es er-va't 

"Brunnlöcher''. Es scheint wenig sinnvoll und· planungs 

t.echnä ach falsch, um d i.eaes Reservat herum riech eine 

Industriezone· zu verfügen." 

'An diesen Tatsachen hat sich in der Zwischenzeit nichts 

g'eähd.ert. Ebenfalls nicht geändert hat sich das Bedürfnis 

\iäch ·1n:dustrieland in der Gemeinde Härkingen. Die Be 

:schwerdefüh.rerin hat dies richtig erkannt, wenn' sie 

schreibt,dass das Bedürfnis für Industrieland "damals11 

(1970) dasselbe ge~esen sei wie heute. Tatsache ist, 

dass in Härkingen genügend Industrieland vorhanden 

Ls t und dass eine Vergrö ss er'ung der Lnduat.r'ä ezone 
also gar nicht nötig und ungerechtfertigt ist~ Man 

muss sogar feststellen, dass das weitgehende Unter 

bleiben der Bautätigkeit in der bestehenden Zone· seit 

dem Jahre 1970 doch gezeigt hat, dass nicht mir ge 
nügend, sondern zuviel Industrieland eingezont wurde. 
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· c) Der. Vertre-~er der Beschwerdeführerin bringt vor allem 

vor, eine Verweigerung dor Einzonung widerspräche dem 

Grundsatz von Treu und Glauben, .i.nd em ihr von den kan 

tonateri Behörden entsprechendu Zusicherungen ge!'Jacht 

worden seien. Für diese Behauptung liegt kein Beweis 

vor, sie ist auch nicht glaubhaft; vielmehr muss auf 

grund der Akten angenommen werden, dass solche Ver 

sprechungen nie abgegeben worden sind. Grundsätzlich 

ist festzustellen, dass das Verfahren der Güterzu 

saqmenlegung, i:n welchem solche Versprechungen abge 

geben worden sein sollen, und das Bauplanverfahren 

auseinander,zu halten sind. Ueber das Güterzusammen 

legungsverfahren·können insbesondere keine Bauzonen 

geschaffen werden. Dieses Verfahren hat ja gerade den 

Zweck, die Ertragsfähigkeit des land- und forstwirt 

. schaft.lichen Bodens zu steigern. Beamte oder·Private, 

··. we Lche in diesem Verfahren beteiligt sind; wären gar 

· na.cht. .kompe berrt , über Angelegenheiten der Planung ir- 

gendwelche Zusicherungen oder auch nur Prognosen abzu 

geben. Es wird auch von·der Gemeinde ausdrüpklich be-. 

stritten, dass sie zur Zeit der Güterzusammenlegung 

hinsichtlich spätere:r Einzonungen Versprechen abgegeben 

habe. Die Gemeinde stellt richtig f'es t., d/1SS .aur Zeit 

der Durchfüh;rung der Güterzusammenlee;ung überhaupt 

nicht bekannt war, op in Härkingen je eine Industrie- 

. zone ausgeschieden werdo. Die Beschwerdeführerin ist 

denn offenbar auch nicht in der Lage, einen schrift 

lichen Beleg für die abgegebenen Versprechungen beizu 

bringen; im Gegenteil. Mit_ Schreibc-n vom 27. Januar 1970 

an das Meliorationsamt des Kantons Solothurn bat die 

Beschwerdeführerin um die Zusicherung, dass ihr "durch 

die ,,direkte Zuteilung von Land in der Nähe des Vogel 

scn~~zgebietes. ke i.ne Schäden erwachsen II. Das. Moliora- 

J 
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tionsamt erwiderte mit Schreiben vom 29. Januar 1970, 

.· dass das Vogelschutzreservat entweder in Form eines 

verbreiterten Winuschutzstreifens neu angepflanzt 

werden solle.oder dass cias bestehende Erlenwäldchen 

so belassen werde, 1;,rie es sei. Das Meliorationsamt 

. . . schrieb wörtlich: 

"Durch dieseAbändorung·findet keine Verschiebung in 
eine andere Zone statt. Das Gebiet, in dem sich Ihre 
Zutei1ungsnr. 250 befindet, liee;t unseres Wissens nicht 
in der Industriezone. Ob und wann dort eine Einzonung 
stattfindet, können wir Ihnen nicht sagen • 

Sie schreiben, dass Sie an Wunschtag in Gunzgen Ihr Land 
in der Industriezone verlangt hätten. Nachdem sich aber 
Ihre Grunds.tücke im alten Bestand in rein v.i::r'tschaftli 
chem Gebiet befinden, hatten Sie kein Anrecht, in eine 
genehmigte Industriezone eingeteilt zu werä.en.11 

Der Beschwerdeführerin wurde somit ganz klar gesagt, 

dass Zusicherungen bezüglich der Ortsplanung nicht ge 

macht werden könnten, dass diese Fragen im Bauplanver 

fahren zur Sprache kommen. würden. Es konnte der Be 

scbyerdeführerin gar kein Land in der "zukünftigen 

Industriezone!l zugeteilt werden, weil es eine.solche 

in diesem Sinne gar nicht gab. Mit.RRB Nr. 2789 yo□ 
28. Mai 1971, der auch der Sonnegg-Immobilien AG zu 

gestellt wurde, genehmigte der Regierungsrat die im 
. . . . .· ;· 

allseitigen Einverständnis der betreffenden Grun~ei- 

gentümer vorgenommene Abänderung der Neuzuteilung.im . ·. . -· . , ._,: ; _,· 

Gebiet des "Erlenwäldchens". Der Vogelschutzverband 

erklärte sich in diesem.Beschluss.bereit, "auf ein 

Näherbaurecht von 20 Matorn einzutreten". Bezügli,ch 

. des Landes, welches dama.Ls noch Herrn F. Ae~ni gehör:te 
(GB Nr. 3B), st~llte der Regierungsrat.fest: 

"Sollte dieses Land, das heute in der Landwirtschafts 
zone liegt, einnal in Industrie- oder Bauland µmgezont 

- werden, müsste auf der Parzelle des Herrn Flor:ia:6.1
- Aerni 

der gesetzliche. Abstand von 30.Metern eingehalten wer 
den". 
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Auch hier wird ausdrli.cklich festgestellt, dass das Näherbau 

recht und der gesetzliche Bauabstand erst eine Rolle spielen 

würden, wenn ein8 entsprechende Einzonung stattfinden würde. 

Es wird nicht festgehalten, dass in diesem Gebiet eine In 

dustriezorte geschaff~n werde. 

Im übrigen sind die Behauptungen der Sonnegg-I111mobilien AG 

widersprüchlich. Einerseits wird erklärt, Herr Hammer und 

Herr Lisser hätten nichts gegen eine ~eberbauung des zur 

Diskussion stehenden Streifens Land einzuwenden gehabt, 

"wenn sich eine guts Industrie niederlassen würde", ander 

seits wird vo!gebracht, die gleichen Beamten hätten die Zu 

sicherung gegeben, dass "in Berichtigung der willkürlichen 
. . . 

Aend er-ung eine Ausdehnung der Industriezone. a,uf die Grund- 

stücke GB Härkingen Nr. 1473 und 1449 erfolgen werde". 

Unter diesen Gesichtspunkten ist davon auszugehen, dass Zu 

sicherungen betreffend einer Einzonung nie abgegeben worden 
. .. . . 

sind. Es kann deshalb nicht mit Fug und Recht behauptet wer- 

den, die Gemeinde· oder die kantonalen Behörden handelten 

wider Treu und Glauben. Wenn die Beschwerdeführerin Land, 

welches niemals Bauland war, als solches verkauft oder er 

wirbt, sb hat sie dib Folgen selbst zu tragen, wenn dieses 

Land niöht eingezont wird~ Es muss auch der Beschwerdefüh 

rerin bekannt sein, dass massgebend für· die Nutzungsmög 

lichkeit eines Grundstückes der vom Regierungsrat genehmigte 

Zonenplan ist. Einen Anspruch, in diesem Zonenplan Bauland 

zugeteilt zu erhalten,' hat niemand. Dass die vom Regierungs 

rat festgelegte os t Li che Begrenzung der Industriezone aus 

planerischen Gründen zweckmässig ist, wurde schon im RRB 

vom 7. April 1970 ausgeführt. Die Frage der Erschliessung 

dieses Gebietes kann im heutigen Zei t punkf nicht' abschlies 

send beantwortet werden. Die im Teilzonenplan aus" dem Jahre 

1970 von der Gemeinde yorgeschlagene Ueber-f'uhr-ung über die 
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geplante Expressstrasso ist j~denfalls vom Regierungsrat von 

der GenE:Jhro.igung ausgenornm.on worden. Auch aus diesem·Grund 

wurde die Zonengrenze im Jahre 1970 weiter westlich ver 

legt. Es kann also keine Rede davon sein, dass diese Pla 

nung unhaltbnr sei oder allen Rogeln des Rechtes wider 

spreche. Aus diesen Gründen wird die Beschwerde abgewie 

sen. Die Beschwerdeführerin hat eine Entscheidgebühr von 

200 Prunken zu bezahlen. 

Es wird 
~· 

beschlossen~ 

.• l;• Der.··allgemeine Bebauungsplan der Einwohnergemeinde Härkingen 

wird mit Ausnahme der in den Erwägungeri'genannten uhd im Plan 

umschriebenen Gebiete genehmigt. 

2. Dor Entscheid über die Generunigung der W3-Zone entlang der 

Autobahn wird ausgesetzt. 

3. Die Gemeinde hat de~ Kantonalen iunt für Raumplanung in geeigne 

tem Format 12 Pläne, 5 auf Leinwand aufgezogen, versehen mit 

den Genehmigungsvermerken der Gemeinde bis zum 30. November 

1974 zuzustellen. 

4. Die Einwohnergemeinde Härkingen hat eine Genehmigungsgebühr 

von 200 Franken und die Publikationskosten zu bezahlen. 

5. Die Beschwerde der Sonnegg-Immobilien AG wird im Sinne der 

Erwägungen abgewiesen. Die Beschwerdeführerin hat eine 
•·' 

Kostengebühr von 200 Franken zu bezahlen. 

EG Härkingen 

Genehmigungsgebühr Fr. 200.- 
Publikationskosten Fr. 18.-- 

Fr~=&~~~;; (Staatskanzlei Nr. 959)RE 

Dr, R. Steiner, Olten 

Kostengebühr ~fi_1QQ~== (mit Kostenvorschuss verrechnet) 

Der Staatsschreiber 
Ausfertigungen Seite 14 
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·Bau-Departement (3); mit Akten, La 
,Jur. Sekretär (4) La 
Amt für wasserwirtscnaft (2) 

····Hochbauamt 
'.J.'iefbauant 
.Amt für Raumplanung (2), mit 1 Plap 
Kreisbauamt II, Olten (Plan si;iäter) 
Ftnanzverwaltung (2) . 

'A.mtschreiberei Balsthal, Balsthnl (Plan später)' 
Sekretariat Katasterschätzung JP:~n ~~~~~!) · 
Baukommission 4624 Härkingon (jl § 2 , ._ 
Planungskommission 4624 Härkincen (Plap §PätRt} 

·Ammannämt der Einwohnergeneinde 4624 Härkingen (2) 
(6 Pläne später) RE 

Dr. Rudolf Steiner, Fürsprech und Notar, Römerstrasse 6, 4600 Olten 
(2) 

Amtsblatt, Publikation des Disposi ti vs 11i t folgendem Wortlaut: 
."Der.allgemeine Bebauungsplan der Einwohnergemeinde Härkingen 
wird mit gewissen Vorpehalten genehmigt." 
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